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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Entsprechend dem oben genannten Beschluss des Landtags hat die Landesregierung
jährlich seit 1993 und für 2017 am 12. September 2018 (Drucksache 17/7278) über die
Forschungsförderung in Rheinland-Pfalz berichtet. In den vergangenen Berichten aus
den Jahren bis 2010 wurden als Anlage 3 die forschungsbezogenen Finanzmittel aus
Zuwendungen von dritter Seite (Drittmittel) aufgelistet.

Diese beruhten auf einer Erhebung von vorläufigen Daten durch das für das Hoch-
schulwesen zuständige Ministerium. Zur Verwaltungsvereinfachung und zum Büro-
kratieabbau sowie zur besseren Vergleichbarkeit der Daten werden seit dem Bericht
für das Jahr 2010 nur noch die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des
Hochschulstatistikgesetzes in Verbindung mit dem Finanz- und Personalstatistik-
gesetz (FPStatG) erhobenen amtlichen Drittmittelzahlen herangezogen. Die Daten
sind in der Regel bis Mitte des Jahres für den Zeitraum des vorvergangenen Jahres ver-
fügbar (siehe letzter Absatz der Vorbemerkungen in der Drucksache 16/163). 

Drittmittel im Sinne der Hochschulfinanzstatistik sind Mittel, die zur Förderung von
Forschung und Entwicklung sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses und der 
Lehre zusätzlich zum regulären Hochschulhaushalt von öffentlichen oder privaten
Stellen eingeworben werden. Nicht als Drittmitteleinnahmen gelten u. a. die Mittel
der Grundausstattung der Hochschule und Zuweisungen und Zuschüsse des Hoch-
schulträgers.

Mit der beiliegenden Tabelle wird somit der Landtag in Ergänzung zum Bericht der
Landesregierung zur Forschungsförderung in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2017 über
die Drittmitteleinnahmen der staatlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz in 2017 in-
formiert. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 3. Juni 2019 über-
sandt.

Federführend ist der Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
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